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Niederschrift 
über die 36. öffentliche Sitzung 
des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 
am Mittwoch, 1. November 2023, 17:00 Uhr 
im Sitzungssaal der Stadtverordneten, Rathaus, Kassel 
 
 
Anwesende:  
 
Mitglieder 
Dr. Martina van den Hövel-Hanemann, Vorsitzende, B90/Grüne 
Wolfgang Decker, 1. stellvertretender Vorsitzender, SPD 
Christine Hesse, Mitglied, B90/Grüne 
Selina Holtermann, Mitglied, B90/Grüne (Vertretung für Herr Steffen Müller) 
Dorothee Köpp, Mitglied, B90/Grüne (Vertretung für Frau Sophie Eltzner) 
Gernot Rönz, Mitglied, B90/Grüne 
Anke Bergmann, Mitglied, SPD 
Mirko Düsterdieck, Mitglied, SPD 
Patrick Hartmann, Mitglied, SPD 
Dr. Ron-Hendrik Hechelmann, Mitglied, SPD 
Annette Knieling, Mitglied, CDU 
Eva Kühne-Hörmann, Mitglied, CDU (Vertretung für Herr Dr. phil. Michael von Rüden) 
Jutta Schwalm, Mitglied, CDU (Vertretung für Herr Maximilian Bathon) 
Sabine Leidig, Mitglied, DIE LINKE 
Dr. Andreas Buschmeier, Mitglied, FDP (Vertretung für Herr Sascha Bickel) 
Sven René Dreyer, Mitglied, AfD 
 
Teilnehmer mit beratender Stimme 
Chuks-Lewis Samuel-Ehiwario, Vertreter des Ausländerbeirates 
Dr. Thomas Nöcker, Vertreter des Seniorenbeirates 
Thorsten Pflug, Vertreter des Behindertenbeirates (Vertretung für Herr Klaus Hansmann) 
 
Magistrat 
Dr. Sven Schoeller, Oberbürgermeister, B90/Grüne 
Matthias Nölke, Stadtkämmerer, FDP 
Heiko Lehmkuhl, Stadtrat, CDU 
Dr.-Ing. Norbert Wett, Stadtrat, CDU 
Nicole Maisch, Bürgermeisterin, B90/Grüne 
Christof Nolda, Stadtbaurat, B90/Grüne 
 
Schriftführung 
Annika Kuhlmann, Büro der Stadtverordnetenversammlung 
Thorsten Bork, Büro der Stadtverordnetenversammlung 
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2 von 12 Entschuldigt: 
Jennifer Rieger, Stadtverordnete, Die PARTEI 
 
Verwaltung und andere Teilnehmer/-innen 
Markus Leick, Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters 
Stephan Strube, KASSELWASSER 
Hadrian Mattern, Dezernat -II- 
Thomas Bergmann, Revisionsamt 
Stefan Rios, Amt für Kämmerei und Steuern 
Timo Vogt, Amt für Kämmerei und Steuern 
 
 
 
Tagesordnung: 
 
1. Verlängerung Prüfungsauftrag des Jahresabschlusses per 

31.12.2023 
101.19.903 

2. Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Abwasserbeseitigung in der Stadt Kassel (Abwasser- und 
Abwasserbeitrags- und -gebührensatzung) vom 26. 
November 2018 in der Fassung der Ersten Änderung vom 4. 
November 2019 (Zweite Änderung) 

101.19.931 

3. Satzung zur Änderung der Wasserversorgungssatzung vom 
26. November 2018 in der Fassung der Ersten Änderung vom 
7. Dezember 2020 (Zweite Änderung) 

101.19.932 

4. 3. Änderungsvereinbarung zum Pacht- und 
Dienstleistungsvertrag zwischen der Stadt Kassel und der 
Städtische Werke Netz + Service GmbH 

101.19.934 

5. FiDT Fördergesellschaft für innovative Dienstleistungen und 
Techniken mbH (FiDT) Änderung Gesellschaftsvertrag 

101.19.941 

6. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2023; - 
Liste S4 / 2023 - 

101.19.946 

7. Verlängerung Stellplatzsatzung 101.19.939 
8. Gemeinsam - Sicherung der Daseinsversorgung durch das 

Städtische Klinikum Kassel (GNH) 
101.19.944 

9. Gewerbesteuer in Kassel 101.19.945 
 
 
Vorsitzende Dr. van den Hövel-Hanemann eröffnet die mit der Einladung vom 
25. Oktober 2023 ordnungsgemäß einberufene 36. öffentliche Sitzung des 
Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen, begrüßt die 
Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
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Stadtverordnete Leidig, Fraktion DIE LINKE, beantragt die Tagesordnungspunkte  
2.  Satzung zur Änderung der Satzung über die Abwasserbeseitigung in der Stadt  
 Kassel (Abwasser- und Abwasserbeitrags- und -gebührensatzung) vom  
 26. November 2018 in der Fassung der Ersten Änderung vom  
 4. November 2019 (Zweite Änderung) 
 Vorlage des Magistrats 
 - 101.19.931 – 
 
3.  Satzung zur Änderung der Wasserversorgungssatzung vom  
 26. November 2018 in der Fassung der Ersten Änderung vom  
 7. Dezember 2020 (Zweite Änderung) 
 Vorlage des Magistrats 
 - 101.19.932 – 
 

und 
 

6.  Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100  
 Abs. 1 HGO für das Jahr 2023; - Liste S4 / 2023 - 
 Vorlage des Magistrats 
 - 101.19.946 – 
wegen Sachzusammenhangs gemeinsam aufzurufen. 
 
Vorsitzende Dr. van den Hövel-Hanemann teilt mit, dass sie beabsichtigt die 
Tagesordnungspunkte  
2.  Satzung zur Änderung der Satzung über die Abwasserbeseitigung in der Stadt  
 Kassel (Abwasser- und Abwasserbeitrags- und -gebührensatzung) vom  
 26. November 2018 in der Fassung der Ersten Änderung vom  
 4. November 2019 (Zweite Änderung) 
 Vorlage des Magistrats 
 - 101.19.931 – 
 
3.  Satzung zur Änderung der Wasserversorgungssatzung vom  
 26. November 2018 in der Fassung der Ersten Änderung vom  
 7. Dezember 2020 (Zweite Änderung) 
 Vorlage des Magistrats 
 - 101.19.932 – 
 

und  
 

4.  3. Änderungsvereinbarung zum Pacht- und Dienstleistungsvertrag zwischen 
der Stadt Kassel und der Städtische Werke Netz + Service GmbH 

 Vorlage des Magistrats 
 - 101.19.934 - 
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Stadtbaurat Nolda teilt sie mit, dass der Tagesordnungspunkt 6 wegen fehlenden 
Sachzusammenhangs einzeln aufgerufen wird. Dagegen erhebt sich kein 
Widerspruch. 
 
Vorsitzende Dr. van den Hövel-Hanemann stellt die so geänderte Tagesordnung 
fest. 
 
 
1. Verlängerung Prüfungsauftrag des Jahresabschlusses per 31.12.2023 

Vorlage des Magistrats 
- 101.19.903 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
„Der Prüfungsauftrag des Jahresabschlusses und des Lageberichtes von 
KASSELWASSER durch die sb+p Strecker, Berger + Partner mbB 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, wird um 1 Jahr 
verlängert“. 

 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 
fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Verlängerung Prüfungsauftrag des 
Jahresabschlusses per 31.12.2023, 101.19.903, wird zugestimmt. 
 
 
Berichterstatter/-in:  Stadtverordnete Hesse 
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gemeinsam zur Beratung aufgerufen. 
 
2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Abwasserbeseitigung in der 

Stadt Kassel (Abwasser- und Abwasserbeitrags- und -gebührensatzung) 
vom 26. November 2018 in der Fassung der Ersten Änderung vom 
4. November 2019 (Zweite Änderung) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.19.931 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Satzung zur Änderung der 
Satzung über die Abwasserbeseitigung in der Stadt Kassel (Abwasser- und 
Abwasserbeitrags- und -gebührensatzung) vom 26. November 2018 in der 
Fassung der Ersten Änderung vom 4. November 2019 (Zweite Änderung) in der 
aus der Anlage 1 zu dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“ 

 
Stadtbaurat Nolda beantwortet die Nachfragen der Ausschussmitglieder. 
 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: B90/Grüne, SPD, CDU, FDP 
Ablehnung: AfD 
Enthaltung: DIE LINKE 
den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 
fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Abwasserbeseitigung in der Stadt Kassel (Abwasser- und Abwasserbeitrags- und  
-gebührensatzung) vom 26. November 2018 in der Fassung der Ersten Änderung 
vom 4. November 2019 (Zweite Änderung), 101.19.931, wird zugestimmt. 
 
 
Berichterstatter/-in:  Stadtverordnete Bergmann 
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2018 in der Fassung der Ersten Änderung vom 7. Dezember 2020 (Zweite 
Änderung) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.19.932 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Satzung zur Änderung der 
Wasserversorgungssatzung vom 26. November 2018 in der Fassung der Ersten 
Änderung vom 7. Dezember 2020 (Zweite Änderung) in der aus Anlage 1 zu 
dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“ 

 
Stadtbaurat Nolda beantwortet die Nachfragen der Ausschussmitglieder. 
 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: B90/Grüne, SPD, CDU, FDP 
Ablehnung: DIE LINKE, AfD 
Enthaltung: -- 
den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 
fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Satzung zur Änderung der 
Wasserversorgungssatzung vom 26. November 2018 in der Fassung der Ersten 
Änderung vom 7. Dezember 2020 (Zweite Änderung), 101.19.932, wird 
zugestimmt. 
 
 
Berichterstatter/-in:  Stadtverordnete Kühne-Hörmann 
 
 
4. 3. Änderungsvereinbarung zum Pacht- und Dienstleistungsvertrag 

zwischen der Stadt Kassel und der Städtische Werke Netz + Service GmbH 
Vorlage des Magistrats 
- 101.19.934 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
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„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die 3. Änderungsvereinbarung 
zum Pacht- und Dienstleistungsvertrag zwischen der Stadt Kassel und der 
Städtische Werke Netz + Service GmbH in der aus der Anlage 1 zu dieser 
Vorlage ersichtlichen Fassung.“ 

 
Stadtbaurat Nolda beantwortet die Nachfragen der Ausschussmitglieder. 
 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: B90/Grüne, SPD, CDU, FDP 
Ablehnung: AfD 
Enthaltung: DIE LINKE 
den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 
fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. 3. Änderungsvereinbarung zum Pacht- und 
Dienstleistungsvertrag zwischen der Stadt Kassel und der Städtische Werke Netz + 
Service GmbH, 101.19.934, wird zugestimmt. 
 
 
Berichterstatter/-in:  Stadtverordnete Sabine Leidig 
 
 
5. FiDT Fördergesellschaft für innovative Dienstleistungen und Techniken 

mbH (FiDT) Änderung Gesellschaftsvertrag 
Vorlage des Magistrats 
- 101.19.941 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Der Änderung des Gesellschaftsvertrages der FiDT Fördergesellschaft für 
innovative Dienstleistungen und Techniken mbH wird zugestimmt. 

2. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses 
erforderlichen Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form 
rechtsverbindlich abzugeben. Die Ermächtigung umfasst auch die 
Vornahme etwaiger redaktioneller Ergänzungen, Änderungen, 
Streichungen oder Klarstellungen.“ 
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Ausschussmitglieder. 
 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: DIE LINKE, AfD 
den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 
fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. FiDT Fördergesellschaft für innovative 
Dienstleistungen und Techniken mbH (FiDT) Änderung Gesellschaftsvertrag, 
101.19.941, wird zugestimmt. 
 
 
Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Dr. Buschmeier 
 
 
6. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß 

§ 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2023; - Liste S4 / 2023 - 
Vorlage des Magistrats 
- 101.19.946 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung bewilligt die in der nachfolgenden Liste 
S4/2023 enthaltene überplanmäßige Aufwendung gemäß  
§ 100 Abs. 1 HGO 
 
 im Ergebnishaushalt in Höhe von 471.500,00 €“ 

 
Bürgermeisterin Maisch beantwortet die Nachfragen der Ausschussmitglieder. 
 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: B90/Grüne, SPD, CDU, DIE LINKE, FDP 
Ablehnung: AfD 
Enthaltung: -- 
den  
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Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 
fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2023; - Liste S4 / 2023 -, 
101.19.946, wird zugestimmt. 
 
 
Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Sven Dreyer 
 
 
7. Verlängerung Stellplatzsatzung 

Antrag der Fraktion DIE LINKE 
- 101.19.939 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

1. Die Satzung zur Herstellung, Ablösung und Gestaltung von Stellplätzen und 
zur Herstellung von Abstellplätzen für Fahrräder (Stellplatzsatzung) tritt 
für weitere 12 Monate wieder in Kraft. 

2. Bis Februar 2024 stellt der Magistrat die verschiedenen vorliegenden 
Konzepte zum Umgang und zur Fortführung mit der Stellplatzsatzung vor.  

 
Stadtverordnete Leidig, Fraktion DIE LINKE, begründet den Antrag ihrer Fraktion. 
Stadtbaurat Nolda beantwortet die Nachfragen der Ausschussmitglieder. 
 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: SPD, DIE LINKE, AfD 
Ablehnung: B90/Grüne, CDU, FDP 
Enthaltung: -- 
den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 
fassen: 
 
Der Antrag der Fraktion DIE LINKE betr. Verlängerung Stellplatzsatzung, 
101.19.939, wird abgelehnt. 
 
Berichterstatter/-in:  Stadtverordnete Köpp 
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Klinikum Kassel (GNH) 
Antrag der SPD-Fraktion 
- 101.19.944 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Die Stadtverordnetenversammlung steht auch weiterhin zur Sicherung des 
Städtischen Klinikums Kassel als kommunaler Maximalversorger. Der damit 
zwingend notwendige neue Bauabschnitt der Operationssäle inklusive 
Intensivbetten, muss für die Zukunftssicherung des Klinikums gewährleistet 
sein. 
 

2. Um die Finanzierungslücke für den neuen Bauabschnitt der Operationssäle 
mit Intensivbetten der GNH zu schließen, wird der Magistrat aufgefordert, 
als Gesellschafter der GNH, schnellstmöglich eine finanzielle Aufstellung zu 
erstellen und diese der Stadtverordnetenversammlung vorzulegen.  

 
 

Folgendes soll dabei insbesondere enthalten sein: 
 

• Prüfung, ob der Betrauungsakt (1) als erster Schritt kurzfristig vollzogen 
werden kann. 

• Darstellung der veranschlagten bzw. voraussichtlich zu erwartbaren 
Aufwendungen an Haushaltsmitteln für die folgenden Jahre. 

 
3. Des Weiteren wird der Magistrat aufgefordert, mit der zukünftigen 

Landesregierung in Verhandlung zutreten, mit dem Ziel eine direkte 
Fördersumme für den oben genannten Bauabschnitt (Operationssäle mit 
Intensivbetten) für das Städtische Klinikum Kassel (GNH) zu erhalten. 

 
1) Von Betrauung spricht man, wenn einem Unternehmen eine Dienstleistung von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse (DAWI) kraft eines oder mehrerer öffentlicher Hoheitsakte übertragen wird. 
Es handelt sich dabei um eine Voraussetzung für eine Ausnahme (Art 106 Abs. 2 AEUV) von den 
Wettbewerbsregeln, u.a. vom Beihilfenverbot (vgl. Beihilfe). Eine Betrauung ist insofern unverzichtbar 
für die öffentliche Finanzierung von DAWI. 
 
Stadtverordnete Bergmann, SPD-Fraktion, begründet den Antrag ihrer Fraktion. 
 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: SPD, AfD 
Ablehnung: B90/Grüne, CDU, FDP 
Enthaltung: DIE LINKE 
den  
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Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 
fassen: 
 
Der Antrag der SPD-Fraktion betr. Gemeinsam - Sicherung der Daseinsversorgung 
durch das Städtische Klinikum Kassel (GNH), 101.19.944, wird abgelehnt. 
 
 
Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Dr. Hechelmann 
 
 
9. Gewerbesteuer in Kassel 

Anfrage Fraktion DIE LINKE 
- 101.19.945 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie viele gewerbesteuerpflichtige Unternehmen gibt es zum 31.12.2022 in 
Kassel (bitte getrennt nach Einzelunternehmen und Kapitalgesellschaften 
aufführen)?  

2. Wie viele Einzelunternehmen und Kapitalgesellschaften haben 2021 und 
2022 in der Kassel tatsächlich Gewerbesteuer gezahlt?  

3. Wie viele Einzelunternehmen und Kapitalgesellschaften haben 2022 und 
bisher im Jahr 2023 in der Stadt Kassel ihre Vorauszahlungen für die 
Gewerbesteuer reduzieren lassen und welche Mindereinnahmen resultieren 
daraus?  

4. Wie viele Einzelunternehmen und Kapitalgesellschaften haben seit 1. Januar 
2022 in der Stadt Kassel Anträge in welcher Höhe zur Rückzahlung bereits 
gezahlter Gewerbesteuer mit welcher Begründung gestellt und welche 
Auswirkungen hatte dies auf den Haushalt?  

5. Wie arbeitet die Stadtverwaltung mit dem zuständigen Finanzamt bei der 
Betriebsprüfung gewerbesteuerpflichtiger Unternehmen zusammen, 
insbesondere um den Prüfungszyklus der Abgabenordnung anzupassen 
und die Zerlegung der Gewerbesteuer bei mehreren Betriebsstätten 
(insbesondere temporären Betriebsstätten) zu optimieren? Wie viele 
gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen in der Stadt Kassel unterliegen den 
Grundsätzen der Zerlegung der Gewerbesteuer bei mehreren 
Betriebsstätten?  
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12 von 12 6. In welchen Zyklen prüft das zuständige Finanzamt nach Kenntnis des 
Oberbürgermeisters im Rahmen von Betriebsprüfungen die 
Gewerbesteuerpflichtigen (bitte Einzelaufstellung nach Betriebsgröße und 
Branchen)? Wie haben sich diese Prüfungszyklen seit 2010 geändert bzw. 
entwickelt?  

7. Sind bei der Stadt kommunale Betriebsprüfer zur Unterstützung des 
Finanzamtes angestellt?  Wenn nein, warum verzichtet die Stadt auf einen 
möglichen Mehrertrag im Steuerermittlungsverfahren? 

8. Wie haben sich die Gewerbesteuereinnahmen pro Quartal seit 2021 
entwickelt?  

9. Welche Prognosen liegen der Stadt über die künftige Entwicklung der 
Gewerbesteuereinnahmen vor? 

 
 
Stadtkämmerer Nölke beantwortet die Anfrage, die schriftliche Beantwortung sagt 
er zur Niederschrift zu. 
 
Nach Beantwortung durch Stadtkämmerer Nölke erklärt Vorsitzende Dr. van den 
Hövel-Hanemann die Anfrage für erledigt. 
 
 
 
 
Ende der Sitzung: 18:42 Uhr 
 
 
 
 
 
Dr. Martina van den Hövel-Hanemann Annika Kuhlmann 
Vorsitzende Schriftführerin 
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Anfrage der Fraktion „Die Linke"
Gewerbesteuer in Kassel

Stadtverordneten-versammlung
Kassel

Eing.: 2 1. Nov. 2023

Zu den gestellten Fragen geben wir folgende Stellungnahme ab:

Frage 1
Wie viele gewerbesteuerpflichtige Unternehmen gibt es zum 31.12.2022 in Kassel
(bitte getrennt nach Einzelunternehmen und Kapitalgesellschaften aufführen)?

Kassel, 25.10.2023
Herr Rios, eig 1229

Antwo rt:
Zum 31.12.2022 gab es in Kassel 14.751 gemeldete Gewerbeunternehmen. Davon waren 4.280
gewerbesteuerpflichtig, die sich wie folgt gliedern:

• Einzelunternehmen 1.810
• Personengesellschaften 596
• Kapitalgesellschaften 1745
• sonst. juristische Personen 47
• Sonstige 82

Frage 2
Wie viele Einzelunternehmen und Kapitalgesellschaften haben 2021 und 2022 in Kassel tatsächlich
Gewerbesteuer gezahlt?

Antwort:
Die Frage kann so nicht beantwortet werden, da uns die benötigten Daten für eine solche Auswertung
nicht vorliegen. Es kann jedoch ersatzweise die Differenz zwischen dem Jahresergebnis und dem
Kassen-Ist dargestellt werden:

2021 2022
Jahresergebnis 174,4 Mio.€ 201,8 Mio. €
Kassen-IST 170,4 Mio. € 201,0 Mio. €
Differenz 4,0 Mio. € 0,8 Mio. €

Frage 3
Wie viele Einzelunternehmen und Kapitalgesellschaften haben 2022 und bisher im Jahr 2023 in der Stadt
Kassel ihre Vorauszahlungen für die Gewerbesteuer reduzieren lassen und welche Mindereinnahmen "
resultieren daraus?
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Antwort:
Für die Beantwortung dieser Fragestellung werden keine Daten erfasst. Es kann jedoch ersatzweise
erläutert werden, dass Reduzierungen von Gewerbesteuervorauszahlungen stets nur dann eingeräumt
werden, wenn das zu erwartende Betriebsergebnis die Reduzierung auch rechtfertigt.
Diese Vorgehensweise dient zum einen natürlich der Sicherung von Gewerbesteuerforderungen und

zum anderen auch der Reduzierung von etwaig anfallenden Erstattungszinsen.

Frage 4
Wie viele Einzelunternehmen und Kapitalgesellschaften haben seit dem 1. Januar 2022 in der Stagt
Kassel Anträge in welcher Höhe zur Rückzahlung bereits gezahlter Gewerbesteuer mit welcher
Begründung gestellt und welche Auswirkungen hatte dies auf den Haushalt?

Antwort:
Die Rückzahlung von bereits gezahlter (zu Recht veranlagter) Gewerbesteuer ist weder statthaft noch

unter irgendeinem Szenario rechtskonform denkbar.

Frage 5
Wie arbeitet die Stadtverwaltung mit dem zuständigen Finanzamt bei der Betriebsprüfung
gewerbesteuerrechtlicher Unternehmen zusammen, insbesondere um den Prüfungszyklus der
Abgabenordnung anzupassen und die Zerlegung der Gewerbesteuer bei mehreren Betriebstätten
(insbesondere temporören Betriebsstätte)zu.optimieren?

Antwort:
Art und Umfang einer Betriebsprüfung (Außenprüfung) für gewerbliche sowie land- und
forstwirtschaftliche Betriebe obliegen den für die Besteuerung zuständigen Finanzbehörden und werden

von ihnen durchgeführt.
insofern es aus Gründen, die es den Finanzbehörden ersichtlich erscheinen lässt, notwendig sein sollte,
dass ein Vertreter der gewerbesteuerberechtigten Gerneinde an der Außenprüfung teilnehmen soll, so
unterrichtet sie die betreffende Gemeinde. Für Kassel sind solche Fälle, zumindest in gewerbesteuer-

rechtlichen Angelegenheiten, in der zu überblickenden Vergangenheit nicht bekannt.

noch Frage 5
Wie viele gewerbesteuerpflichtige Unternehrnen in der Stadt Kassel unterliegen den Grundsätzen der
Zerlegung der Gewerbesteuer bei mehreren Betriebsstätten?

Antwort:
Von derzeit 1.613 Zerlegungsfällen sind bis dato gewerbesteuerpflichtig:

1.010 Unternehmen in 2020
975 Unternehmen in 2021
923 Unternehmen in 2022

Frage 6
1n welchen Zyklen prüft das zuständige Finanzamt noch Kenntnis des Oberbürgermeisters im Rahmen von
Betriebsprüfungen die Gewerbesteuerpflichtigen (bitte Einzelaufstellung nach Betriebsgröße und
Branchen)? Wie haben sich diese Prüfzyklen seit 2010 geändert bzw. entwickelt?

Antwort:
• Hierüber kann nur die zuständige Finanzbehörde Auskunft geben. Siehe auch Antwort zu Frage 5.
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Frage 7
Sind bei der Stadt kommunale Betriebsprüfer zur Unterstützung des Finanzamtes angestellt? Wenn nein,
warum verzichtet die Stadt auf einen möglichen Mehrertrag im Steuerermittlungsverfahren?

Antwort:
Die Stadt Kassel beschäftigt keine Betriebsprüfer zur Unterstützung des Finanzamts. lst seitens der
Finanzbehörde eine Unterstützung erwünscht, so wird diese durch den Leiter des Sachgebietes Steuern
im Amt Kämmerei und Steuern wahrgenommen.
Ein Verzicht auf einen möglichen Mehrertrag ist durch diese Procedere nicht zu befürchten. Denn
insofern die Finanzbehörde Abweichungen zum Betriebsergebnis feststellt, wird der Messbescheid, der
ja der Gewerbesteuer zugrunde liegt, berichtigt.
Das Prüfungsergebnis spiegelt sich also in einen etwaig zu ändernden Messbescheid wider, mit dem in
Folge auch die Gewerbesteuer an das Prüfungsergebnis angepasst wird.

Frage 8
Wie haben sich die Gewerbesteuereinnahmen pro Quartal seit 2021 entwickelt?

Antwort:
Eine Darstellung der Gewerbesteuereinnahmen pro Quartal ist schwierig.
Legt man jedoch die Jahressollstellung der Gewerbesteuer auf die einzelnen Quartale um und
ergänzt diese mit der Steigerung der Festsetzungsläufe, ergibt sich folgendes Bild:

Jahr 2021 2022 2023

Quartal I II III IV I II III IV I  • Il III IV

Mio Euro 51,5 44,2 37,4 41,2 41,5 64 33,9 62,3 45,4

Frage 9
Welche Prognosen liegen der Stadt über die künftige Entwicklung der Gewerbesteuer vor?

Antwort:
Das Amt Kämmerei und Steuern prognostiziert die künftige Entwicklung des Gewerbesteuer-
aufkommens unter Zuhilfenahme der durchschnittlichen Steigerungsrate der Gewerbesteuereinnahmen
vergangener Jahre in Verbindung mit der erwarteten wirtschaftlichen Ausgangslage des zu
prognostizierenden Jahres.
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